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Leipold Tsambikakis Zöller

Was hat Sie, Herr Dr. Tsambikakis, Herr Dr. Leipold und 
Herr Dr. Zöller veranlasst, einen neuen Kommentar zum 
StGB herauszubringen? 

Der juristische Büchermarkt ist ohne Zweifel überfüllt und 
so stellt sich die Frage nach der Existenzberechtigung eines 
weiteren Kommentars zum deutschen Strafgesetzbuch. 
Der illustren Sammlung an StGB-Kommentaren sollte nicht 
nur ein weiterer Band hinzugefügt werden. Wir wollen ein 
Werk vorlegen, das sowohl der Praktiker, der sich mit Fragen
des materiellen Strafrechts auseinandersetzen muss, aber 
auch der Wissenschaftler als Nachschlagewerk gerne zur 
Hand nimmt. Maßgebend war somit die Frage, wie ein 
Kommentar auszusehen hat, der unseren eigenen Wün-
schen und Bedürfnissen als Strafrechtler entspricht.

Inwiefern pro� tiert der Praktiker von Ihrem Buch?

Der Leser wird in klarer Sprache und nachvollziehbarer 
Gliederung informiert. Er � ndet alles Wichtige schnell und 
zuverlässig – auch unter dem Zeitdruck des beru� ichen 
Alltags. Um allen Facetten und Besonderheiten der einzelnen 
Delikte gerecht zu werden, haben wir uns für ein verhältnis-
mäßig großes, aber in den jeweiligen Partien hoch spezia-
lisiertes Autorenteam entschieden. Ihre unterschiedliche 
Herkunft aus Justiz, Anwaltschaft, Ministerialdienst oder 
Hochschulbereich sorgt für eine ausgewogene Gesamt-
perspektive.

Was unterscheidet das Werk von den bereits erschienenen 
StGB-Kommentaren?

Eine klare Sprache und eine übersichtliche Darstellung sind 
unsere tragenden Pfeiler. Wir wollen zeigen, dass dies nicht 
zwangsläu� g mit Qualitäts- bzw. Informationsverlusten oder 
fehlender Wissenschaftlichkeit des Werkes einhergehen muss. 
Unser Wunsch ist es, dadurch ein äußerst leserfreundliches 
Werk zu scha� en. Beispielsweise soll auch der Anwalt, der sich 
nur gelegentlich mit strafrechtlichen Mandaten auseinander
setzt, schnell und zuverlässig eine Antwort auf seine fach-
lichen Fragen erhalten. Aber auch der erfahrene Richter oder 
Staatsanwalt soll vor Verhandlungsbeginn noch einmal kurz 
und bündig die entscheidenden Argumente nachschlagen
und kontrollieren können. Dazu eignet sich die bewährte, 
dreigeteilte Darstellung der Anwaltkommentare mit ihrer 
Gliederung in Allgemeines, Regelungsgehalt der Norm und 
weiteren praktischen Hinweisen in besonderem Maße. 
Ein klares Schriftbild, Hervorhebungen der Schlüsselbegri� e 
im Text, zahlreiche Überschriften und ein ausführliches 
Stichwortverzeichnis erhöhen die Schnelligkeit des Zugri� s 
im Sinne eines modernen Strafrechtskommentars. Schließlich 
soll durch eine sorgfältige Auswahl der zitierten Rechtspre-
chung und Literatur der Anwaltkommentar StGB eine 
„Kompassfunktion“ erfüllen, damit die zentralen Aspekte 
der jeweiligen Vorschrift erläutert, aber auch weiterführende 
Vertiefungshinweise gegeben werden.

Neu!
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g

Erster Titel: V
erfolgungsver

j�hrung

Vor §§ 78

Literatur: Ber
nsmann, Untre

ue undKorrup
tion – der BGH

aufAbwegen,
GA2009, 296;Gil

lmeister, Straf
zumessung aus ver

j�hrten

und eingestell
ten Straftaten,

NStZ 2000, 344; Gle
ß, Zeitliche Di

fferenz zwisch
en Handlung u

nd Erfolg – ins
besondere als

Heraus-

forderung f�r das Verj�h
rungsrecht, GA

2006, 689; Pe
lz, Wann verj�hrt die B

eihilfe zur Ste
uerhinterziehu

ng?, wistra 20
01, 11;

Sickor, Der Si
cherungsbetru

g – dogmatisches Mittel zur Umgehung verj�h
rungsrechtlich

er Vorschrifte
n?, GA 2007, 590; Sto

ffers/

Landowski, Ve
rj�hrung der Beihilfe zu

r Steuerhinterz
iehung, StraFo

2005, 228.

A. Allgemeines

1

Die §§ 78 ff. re
geln dieVerj�

hrung der Str
afverfolgung.

Die Regelunge
n sind sehr allg

emein gehalten un
d unvoll-

st�ndig. Zahlr
eiche Einzelfr

agen wurden b
isher durch die

Rechtsprechun
g beantwortet. 2

Verfolgungsve
rj�hrung bedeu

tet, dass die St
rafjustiz mit Ablauf einer

bestimmten Zeitspanne
, die sich nach

der De-

liktsschwere ri
chtet, darauf v

erzichtet, gege
n den vermutlichen Straft

�ter (Beschuld
igten) strafrech

tlich vorzugeh
en.

Ein wesentlich
er Grund hierf

�r ist das Verh
�ltnism�ßigkeitsprinz

ip. Im Hinblick auf d
en Zeitablauf e

rscheint die

drohende Rech
tsfolge einer S

traftat auch unter Ber�cks
ichtigung spez

ial- und gener
alpr�ventiver E

rw�gungen un-

verh�ltnism�ßig. Zudem dient die Verfo
lgungsverj�hru

ng dem Rechtsfrieden
und der Recht

ssicherheit. Sc
hließlich

kann die drohe
nde Verj�hrun

g Verfahrensv
erzçgerungen

durch die Justiz entg
egenwirken.

1
3

Mit Eintritt der V
erfolgungsver

j�hrung entste
ht einVerfahr

enshindernis (
§ 78Rn 2), das

grunds�tzlich
zur Einstel-

lung des Verfa
hrens (§§ 170,

206a, 260 StPO
) f�hrt. Jedoch

ist der Vorrang
des Freispruch

s zu beachten
2 (siehe auch

§ 78 Rn 2).

4

Der Lauf einer
Verfolgungsve

rj�hrung endet
vor deren Eintritt grund

s�tzlich mit Rechtskraft
des Strafaussp

ruchs

oder eines Fre
ispruchs.

3 Sie endet dem
gem�ß nicht, solan

ge noch eine E
ntscheidung �

ber eine Strafa
ussetzung zur

Bew�hrung aussteht (siehe
auch Vor § 79 Rn 1

; § 79 Rn 8).
4 Falls eine Stra

fe rechtskr�fti
g verh�ngt ist, a

ber noch

nicht eine mçgliche Nebenstrafe, N
ebenfolge oder Maßnahme, so l�uft f�r deren

Anordnung die Frist nach § 78

Abs. 3.
5

B. Einzelfragen

5

AlsVerfahren
shindernis ist d

ieVerj�hrung
stets, auch imRechtsmittelverfahren,

vonAmtswegen zu be
achten.

6 Die

notwendigen T
atsachen sind

im Freibeweisver
fahren zu ermitteln.

7 Im Zweifel ist zug
unsten des Bes

chuldigten zu

entscheiden.
8

6

Im Falle der Tate
inheit gilt f�r j

ede Gesetzesv
erletzung eine

eigene Verj�h
rung.

9 Auf die mitbestrafte Nac
htat ist

abzustellen, w
enn die Vortat

verj�hrt ist.
10 Im Falle einer Pos

tpendenzfests
tellung ist zu b

eachten, ob nic
ht eine der

Taten bereits verj�hr
t ist.

11

7

Mit Eintritt der
Verfolgungsve

rj�hrung erlischt das Ze
ugnisverweige

rungsrecht ge
m�ß § 55 StPO

12 und gem�ß

§ 384 Nr. 2 2.
Alt. ZPO.

13 Wird das Verfah
ren durch das

Revisionsgeric
ht teilweise w

egen Verj�hru
ng eingestellt,

die Feststellun
gen zu den ver

j�hrten Taten a
ber nicht aufge

hoben, so sind
diese Feststell

ungen bindend und k
çnnen

in weiteren Verfahren ber�cksichtigt
werden.

14 Eine Einstellu
ng wegen Verj�hrung wirkt auch f�r den Nichtr

evi-

denten (§ 357 StPO).
Im Falle der Wiederaufnahme des Verfahre

ns beginnt ein
e neue Verj�h

rungsfrist.
15

8

Art. 103 Abs.
2 GG gilt nicht. Eine

Ausweitung ei
ner Verj�hrung

sfrist kann also
auch f�r zur�c

kliegende Sac
hver-

halte wirken.
16 Eine�nderung

der Strafdrohu
ng kann sich �b

er § 78 auf die
Verj�hrung au

swirken. Die V
erj�hrung

muss jedoch jew
eils an die mildere Strafdro

hung angekn�
pft werden.

17

1 Vgl. BVerfG NJ 2004, 214;
BGH NJW 2006, 2338.

2 BGH NStZ-RR 2005, 259.

3 BGHSt 20, 19
8.

4 BGHSt 11, 39
4.

5 OLG Celle NJW 1965, 2413; F
ischer, § 78 R

n 2.

6 Vgl. BGHSt 8,
269; 11, 394; 1

3, 128; s. auchB
GHSt 16, 111;

22, 216; 25, 25
9 (nicht bei un

zul�ssigem Rechtsmittel).

7 BGH NStZ 2004, 275.

8 BGH NStZ-RR 2009, 270 (unklare Tatze
it); s. auch LR-

K�hne, Einl. K
Rn 44.

9 BGH NJW 2005, 912; NS
tZ-RR 2009, 43.

10 Vgl. BGH NJW 1968, 2115; B
GHSt 38, 366.

11 BGH NJW 2003, 2759.

12 Meyer-Goßner,
§ 55 Rn 8.

13 OLG Stuttgart NJW
-RR 2007, 250.

14 BGHSt 41, 30
5.

15 OLG D�sseldorf Str
aFo 2001, 102

.

16 Vgl. BVerfG NJW 2000, 1554; B
VerfGE 25, 269.

17 Vgl. BGH NStZ 1999, 556; BG
HSt 39, 353; 5

0, 138.
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automatenkarten, die keine Geldforderung verkçrpern. Ein Diebstahl der Karte liegt bei diesen nur vor, wenn der

T�ter die Karte beh�lt, verkauft oder vernichtet, was gewiss die Regel sein wird. Zueignungsobjekt ist die Sachsub-

stanz. Der nachfolgende Computerbetrug durch Verwendung der Karte steht nach dem BGH dazu zutreffend in Tat-

mehrheit (§ 53).227

G. Weitere praktische Hinweise: T�ter-Opfer-Ausgleich (TOA)

71 DerT�ter-Opfer-Ausgleich = außergerichtliche Konfliktschlichtung kann ein wichtiges Instrument der Strafvertei-

digung sein.228 Er zeichnet sich durch zwei Komponenten aus: Konfliktschlichtung einerseits und Schadenswie-

dergutmachung andererseits. Das Gebot der Freiwilligkeit bei T�ter undOpfer ist die Basis f�r einen TOA. Diema-

terielle Schadenswiedergutmachung setzt keine persçnliche Begegnung zwischen T�ter und Opfer voraus, w�hrend

bei persçnlichen Konflikttaten der klassische TOA eine solche regelm�ßig erfordert.229Die grçßten Erfolgschancen

bietet der TOA im Ermittlungsverfahren.230 Die Strafverteidigung sollte bereits in diesem ersten Verfahrens-

abschnitt die Mçglichkeiten eines TOA bei seinem Mandanten und beim Opfer ausloten, und dabei stets auch die

Staatsanwaltschaft kontaktieren. Die §§ 155a und 155b StPO weisen dahin.231 Sp�tere Zeitpunkte sind f�r einen

TOA nicht ausgeschlossen. Der Anwendung von § 46a steht nicht entgegen, dass der Angeklagte den finanziellen

Ausgleich leistet, nachdem er vom Gesch�digten zivilrechtlich auf Zahlung in Anspruch genommen wurde.232

Der verfolgte Nutzen auf Seiten des Beschuldigten liegt in einer mçglichen Verfahrenseinstellung oder in einer

Strafmilderung, gegebenenfalls gar in einem Absehen von Strafe. Gesch�digte kçnnen durch eine außergerichtliche

Konfliktschlichtung Wiedergutmachung oder Schmerzensgeld erhalten, reden, fragen, �rger loswerden, Energie

und Kosten f�r langwierige Gerichtsverfahren sparen und vor allem: Nicht in der passiven Zeugenrolle verharren,

sondern den Verlauf und die Inhalte des Verfahrens aktiv mitbestimmen.233

72 Der Schwerpunkt der Delikte, bei denen ein TOA durchgef�hrt wird, lag 1999 mit 62,4 % bei den Kçrperverletzun-

gen, w�hrend Eigentums- und Vermçgensdelikte bei 7,9 % liegen.234 Der Diebstahl als Eigentumsdelikt ist grund-

s�tzlich schlichtungsgeeignet.235Der zwischenmenschliche Konflikt tritt regelm�ßig in den Hintergrund. Schadens-

wiedergutmachung dominiert. Zentrale Vorschrift f�r den TOA ist § 46a. Steht fest, dass der Beschuldigte durch

persçnliche Leistungen Schadenswiedergutmachung geleistet hat, muss sich das Gericht mit § 46a auseinanderset-

zen.236Die Nichtber�cksichtigung des § 46a bietet einen Revisionsgrund. Strafprozessual wichtig ist § 153a Abs. 1

Nr. 5 und § 153b StPO.73 Zur Durchf�hrung eines TOA sind regelm�ßig Ausgleichsstellen einzuschalten. Deren T�tigkeit wird mit § 155b

StPO gesetzlich anerkannt. Geht die Initiative von der Strafverteidigung aus, muss sie Kontakt zu einem çrtlichen

TOA-Objekt aufnehmen.Weitere Informationen findetman beim „Serviceb�ro f�r T�ter-Opfer-Ausgleich undKon-

fliktschlichtung“ oder bei „Ausgleich e.V.“.237

§ 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls

(1) 1In besonders schweren F�llen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren

bestraft. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der T�ter

1. zur Ausf�hrung der Tat in ein Geb�ude, einen Dienst- oder Gesch�ftsraum oder in einen anderen um-

schlossenen Raum einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schl�ssel oder einem anderen nicht zur ord-

nungsm�ßigen �ffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in dem Raum verborgen h�lt,

2. eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes Beh�ltnis oder eine andere Schutzvorrichtung gegenWeg-

nahme besonders gesichert ist,
3. gewerbsm�ßig stiehlt,4. aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsaus�bung dienenden Geb�ude oder Raum eine Sache

stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist oder der religiçsen Verehrung dient,

5. eine Sache von Bedeutung f�r Wissenschaft, Kunst oder Geschichte oder f�r die technische Entwicklung

stiehlt, die sich in einer allgemein zug�nglichen Sammlung befindet oder çffentlich ausgestellt ist,

227 BGH v. 30.1.2001 – 1 StR 512/99, NStZ 2001, 316; zu-

stimmend Wohlers, NStZ 2001, 539.

228 N�heres bei Widmaier/Jofer, MAH Strafverteidigung

§ 14.229 SieheWidmaier/Jofer, MAH Strafverteidigung § 14 Rn 7.

230 So Widmaier/Jofer, MAH Strafverteidigung § 14 Rn 14,

114.
231 Siehe GS-Pfordte, § 155a StPO Rn 2.

232 Bei OLGOldenburg v. 25.2.2009 – Ss 29/09, StraFo 2009,

210.
233 So in www.toa-servicebuero.de.
234 Nach GS-Pfordte, § 46a Rn 7.
235 So Widmaier/Jofer, MAH Strafverteidigung § 14 Rn 44.

236 Siehe OLG Stuttgart v. 9.7.2001 – 2 Ss (26) 298/01, juris.

237 www.toa-servicebuero.de und www.ausgleich.de.

§ 243

Besonderer Teil, Neunzehnter Abschnitt

22 Kretschmer

So vollständig wie nötig – 
so knapp wie möglich: 
Abschnitt A macht Sie mit der 
jeweiligen Norm vertraut – eine 
aufwendige Ein arbeitung entfällt.
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en sind sehr all

gemein gehalten un
d unvoll-
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Verfolgungsve
rj�hrung bedeu

tet, dass die St
rafjustiz mit Ablauf einer

bestimmten Zeitspanne
, die sich nach

der De-
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chtet, darauf v
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n den vermutlichen Straft
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en Zeitablauf e

rscheint die
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tsfolge einer S

traftat auch unter Ber�cks
ichtigung spez

ial- und gener
alpr�ventiver E

rw�gungen un-

verh�ltnism�ßig. Zudem dient die Verfo
lgungsverj�hru

ng dem Rechtsfrieden
und der Recht

ssicherheit. Sc
hließlich

3
(§ 78Rn 2), da

s grunds�tzlich
zur Einstel-

(siehe auch

4

grunds�tzlich
mit Rechtskraft

des Strafaussp
ruchs

Sie endet dem
gem�ß nicht, solan

ge noch eine E
ntscheidung �

ber eine Strafa
ussetzung zur

Falls eine Stra
fe rechtskr�fti

g verh�ngt ist, a
ber noch

nicht eine mçgliche Nebenstrafe, N
ebenfolge oder Maßnahme, so l�uft f�r deren

Anordnung die Frist nach § 78

5
zu beachten.

6 Die

Im Zweifel ist zug
unsten des Bes

chuldigten zu

6Nachtat ist

ist zu beachten
, ob nicht eine

der

und gem�ß

Wird das Verfah
ren durch das

Revisionsgeric
ht teilweise w

egen Verj�hru
ng eingestellt,

bindend und k
çnnen

Eine Einstellu
ng wegen Verj�hrung wirkt auch f�r den Nichtr

evi-

(§ 357 StPO).
Im Falle der Wiederaufnahme des Verfahre

ns beginnt ein
e neue Verj�h

rungsfrist.
15

gilt nicht. Eine
Ausweitung ei

ner Verj�hrung
sfrist kann also

auch f�r zur�c
kliegende Sac

hver-

kann sich �ber
§ 78 auf die Ve

rj�hrung ausw
irken. Die Ver

j�hrung

9 BGH NJW 2005, 912; NS
tZ-RR 2009, 43.

10 Vgl. BGH NJW 1968, 2115; B
GHSt 38, 366.

16 Vgl. BVerfG NJW 2000, 1554; B
VerfGE 25, 269.

17 Vgl. BGH NStZ 1999, 556; BG
HSt 39, 353; 5

0, 138.
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51 Der vorstehende Maßstab gilt auch f�r andere Medien wie Schallplatten, CDs und Datentr�ger. Wer diese weg-

nimmt, um sie zu hçren, lesen oder zu kopieren,151und sie demBerechtigten alsbald zur�ckgibt, hat wegen fehlender

Enteignung keine Zueignungsabsicht.

52 „Pfandflaschen-Fall“:Die Abh�ngigkeit des § 242 von zivilrechtlichen Fragen offenbart sich bei der Zueignungs-

absicht bei der R�ckgabe entwendeten Leerguts. Eine Entscheidung des AG Flensburg152 (!) hat eine Vielzahl von

Stellungnahmen hervorgerufen. Zu unterscheiden ist zwischen individualisiertem Leergut und Standardleer-

gut.153 Individuell gestaltete Flaschen sollen an den jeweiligen Hersteller zur�ck gelangen. Die Pfandflaschen ver-

bleiben in der Vertriebskette im Eigentum des Herstellers. Sie werden gleichsam nur verliehen. Bei Standardleergut

ist es dem Hersteller gleichg�ltig, ob er dieselben Flaschen zur�ck erh�lt. Im Vertriebssystem werden die Flaschen

�bereignet. Der H�ndler und zum Schluss der Verbraucher erh�lt das Eigentum an Inhalt und Beh�ltnis. Das Pfand

stellt einen Anreiz f�r die K�ufer dar, die Flaschen zur�ckzugeben. Die sehr feinsinnige Unterscheidung in der

Art des Leerguts f�hrt zivilrechtlich bei individuellem Leergut zur R�ckgabe – Besitz und Gewahrsam – und bei

Standardleergut zur R�ck�bereignung. Diese unterschiedliche zivilrechtliche Rechtslage wirkt sich auf die Zueig-

nungsabsicht aus. Wer seinem Nachbarn standardisierte Pfandflaschen wegnimmt, um sie im Supermarkt abzuge-

ben, maßt sich an, die Flaschen gegen das Pfand zur�ck zu �bereignen. Er verkauft eine f�r ihn fremde Sache.154Bei

individualisierten Pfandflaschen verbleibt das Eigentum beimHersteller.155Das Pfandgut wird gegen das Pfandgeld

zur�ckgegeben. Wer seinem Nachbarn solches Leergut wegnimmt, maßt sich daher nur die Stellung des urspr�ng-

lichen K�ufers und Entleihers des Pfandguts an. Der Entleiher aber ist Fremdbesitzer (§ 872 BGB). Er tritt nicht wie

ein Eigent�mer auf. Es fehlt daher bereits das formale Element des se-ut-dominum-gerere.156Es beweist sich, dass

dieses formale Element zur negativen Abgrenzung geeignet ist. Ein in der Sache unmittelbar verkçrperter spezi-

fischer – enger – Sachwert ist bei den Pfandflaschen nicht Gegenstand der Zueignung. Das Pfandgeld verkçrpert

keinen Sachwert der entwendeten Flaschen.157 Den Sachen wird kein spezifischer Funktionswert entzogen. Das

Leergut bleibt pfandtaugliches Leergut. Das Pfandgeld ist allein ein finanzieller Anreiz f�r die R�ckgabe. Unter Be-

r�cksichtung der zivilrechtlichen Lage bei individualisiertem Leergut, das im Eigentum des Herstellers verbleibt,

tritt der Schaden nicht beim Eigent�mer ein. Dieser erh�lt seine Flaschen zur�ck. Einen wirtschaftlichen Schaden

hat derjenige, dem die Flaschen weggenommen wurden, da er sein Pfandgeld nicht zur�ck erh�lt, bzw. der Super-

markt, der dem fr�heren Besitzer nach § 1007 Abs. 2 BGB den Besitz herausgeben und zweimal Pfand entrichten

muss. Deren Vermçgen, nicht aber deren Eigentum ist gesch�digt – kein Diebstahl, sondern mçglicherweise Be-

trug.158Die Frage, bei wem der wirtschaftliche Schaden eintritt, ob beim Eigent�mer oder im Vermçgen eines an-

deren, weist die Antwort f�r das Eigentumsdelikt des § 242. �brigens: § 289 f�llt die Strafbarkeitsl�cke nicht, da

diese Norm bei eigenn�tzigem Handeln nicht greift.159

„Dienstm�tzen-Fall“: „Ein Soldat, der einem Kameraden einen Dienstgegenstand wegnimmt, um ihn als Ersatz f�r

einen von ihm empfangenen, aber verlorenen (oder ihm abhanden gekommenen) bei der Abmusterung auf der Beklei-

dungskammer abzugeben, handelt nicht in Zueignungsabsicht.“Dieser Leitsatz desBGH160ist richtig. Soldatenwerden

nicht zumEigent�mer der ihnen zumDienst �berlassenenmilit�rischenAusr�stungsgegenst�nde.An denBekleidungs-

gegenst�nden haben sie eigenen persçnlichen Alleingewahrsam w�hrend der Dienstzeit.161Der Soldat ist Fremdbesit-

zer im Sinne des § 872 BGB. Auch der wegnehmende Soldat maßt sich nicht das Eigentumsrecht an. Er �bereignet den

Gegenstand bei der Ausmusterung nicht, sondern er gibt diese demEigent�mer zur�ck. Es ist auch hier genau zwischen

R�ck�bereignung und R�ckgabe zu unterscheiden. Er f�hrt sich wie der berechtigte Entleiher auf. Die Sachsubstanz

ist nicht Zueignungsobjekt. Er bedient sich der Sache, um zu verhindern, dass die Bundeswehr ihren Schadensersatz-

anspruch gegen ihn geltend macht. Diese wirtschaftliche Mçglichkeit gen�gt nur auf dem Boden einer weiten Sach-

werttheorie, die jede wirtschaftliche Verwertung gen�gen l�sst, f�r die Zueignungsabsicht – „lucrum ex negotio

cum re“. Der Sache wird kein Wert entzogen, mit ihr wird allein ein Vorteil gewonnen – die Bundeswehr unterl�sst

die Erhebung von Regressanspr�chen. Das kann Betrug sein. Die Grenze zwischen den Eigentums- und den Bereiche-

151 So f�r das Kopieren von Daten von einer Diskette: Bay-

ObLG v. 12.12.1991 – RReg. 4 St. 158/91, StV 1992,

120; GS-Duttge, § 242 Rn 42; S/S-Eser, § 242 Rn 50.

152 AG Flensburg v. 1.7.2005 – 47 Ds 107 Js 26871/04

(41/05), NStZ 2006, 101.
153 Dazu umfassend OLG Hamm v. 31.7.2007 – 4 Ss 208/07,

NStZ 2008, 154;Hellmann, JuS 2001, 353, 354; skeptisch

Schmitz/Goeckenjan/Ischebeck, Jura 2006, 821.

154 So OLG Hamm v. 31.7.2007 – 4 Ss 208/07, NStZ 2008,

154; Hellmann, JuS 2001, 353, 354 f; Rengier, BT I, § 2

Rn 62a.155 Anders Schmitz/Goeckenjan/Ischebeck, Jura 2006, 821 ff.

156 Siehe AG Flensburg v. 1.7.2005 – 47 Ds 107 Js 26871/04

(41/05), NStZ 2006, 101; Hellmann, JuS 2001, 353, 355;

Rengier, BT I, § 2 Rn 62a.

157 So AG Flensburg v. 1.7.2005 – 47 Ds 107 Js 26871/04

(41/05), NStZ 2006, 101; OLG Hamm v. 31.7.2007 – 4

Ss 208/07, NStZ 2008, 154; Hellmann, JuS 2001, 353,

355; auch Schmitz/Goeckenjan/Ischebeck, Jura 2006,

821, 825.158 Siehe Hellmann, JuS 2001, 353, 356 f.

159 Siehe AG Flensburg v. 1.7.2005 – 47 Ds 107 Js 26871/04

(41/05), NStZ 2006, 101, 102; Schmitz/Goeckenjan/Ische-

beck, Jura 2006, 821, 826; anders OLG Hamm v.

31.7.2007 – 4 Ss 208/07, NStZ 2008, 154, 155.

160 BGHv. 21.1.1964 – 5StR514/63, BGHSt 19, 387; zustim-

mend: Mitsch, BT 2/1, § 1 Rn 117; Rengier, BT I, § 2

Rn 56; S/S-Eser, § 242 Rn 50; Wessels/Hillenkamp, BT

2, Rn 178.161 So Wessels/Hillenkamp, BT 2, Rn 177.

§ 242
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16 Kretschmer

Klare und verständliche Sprache:
Auch komplexe Sachverhalte erschließen 
sich ohne mehrfaches Studium der jeweiligen 
Textpassage.

Aus der Praxis für die Praxis: 
Anhand von Fallbeispielen wird 
praxis orientiertes Vorgehen erläutert.

Solche Hinweise gibt es sonst nur in 
Hand büchern, nicht in Kommentaren.

Die Vorteile des AnwaltKommentars StGB im Überblick

wie Schallplatten, CDs und Datentr�ger. Wer diese weg-

und sie demBerechtigten alsbald zur�ckgibt, hat wegen fehlender

Die Abh�ngigkeit des § 242 von zivilrechtlichen Fragen offenbart sich bei der Zueignungs-(!) hat eine Vielzahl von

individualisiertem Leergut und Standardleer-

Individuell gestaltete Flaschen sollen an den jeweiligen Hersteller zur�ck gelangen. Die Pfandflaschen ver-

bleiben in der Vertriebskette im Eigentum des Herstellers. Sie werden gleichsam nur verliehen. Bei Standardleergut

ist es dem Hersteller gleichg�ltig, ob er dieselben Flaschen zur�ck erh�lt. Im Vertriebssystem werden die Flaschen

�bereignet. Der H�ndler und zum Schluss der Verbraucher erh�lt das Eigentum an Inhalt und Beh�ltnis. Das Pfand

stellt einen Anreiz f�r die K�ufer dar, die Flaschen zur�ckzugeben. Die sehr feinsinnige Unterscheidung in der

Art des Leerguts f�hrt zivilrechtlich bei individuellem Leergut zur R�ckgabe – Besitz und Gewahrsam – und bei

Standardleergut zur R�ck�bereignung. Diese unterschiedliche zivilrechtliche Rechtslage wirkt sich auf die Zueig-

wegnimmt, um sie im Supermarkt abzuge-

ben, maßt sich an, die Flaschen gegen das Pfand zur�ck zu �bereignen. Er verkauft eine f�r ihn fremde Sache.154

wegnimmt, um sie im Supermarkt abzuge-154

wegnimmt, um sie im Supermarkt abzuge-
Bei

Das Pfandgut wird gegen das Pfandgeld

zur�ckgegeben. Wer seinem Nachbarn solches Leergut wegnimmt, maßt sich daher nur die Stellung des urspr�ng-

lichen K�ufers und Entleihers des Pfandguts an. Der Entleiher aber ist Fremdbesitzer (§ 872 BGB). Er tritt nicht wieEs beweist sich, dass
spezi-

ist bei den Pfandflaschen nicht Gegenstand der Zueignung. Das Pfandgeld verkçrpertentzogen. Das

Leergut bleibt pfandtaugliches Leergut. Das Pfandgeld ist allein ein finanzieller Anreiz f�r die R�ckgabe. Unter Be-

r�cksichtung der zivilrechtlichen Lage bei individualisiertem Leergut, das im Eigentum des Herstellers verbleibt,

tritt der Schaden nicht beim Eigent�mer ein. Dieser erh�lt seine Flaschen zur�ck. Einen wirtschaftlichen Schaden

hat derjenige, dem die Flaschen weggenommen wurden, da er sein Pfandgeld nicht zur�ck erh�lt, bzw. der Super-

markt, der dem fr�heren Besitzer nach § 1007 Abs. 2 BGB den Besitz herausgeben und zweimal Pfand entrichten

muss. Deren Vermçgen, nicht aber deren Eigentum ist gesch�digt – kein Diebstahl, sondern mçglicherweise Be-

Die Frage, bei wem der wirtschaftliche Schaden eintritt, ob beim Eigent�mer oder im Vermçgen eines an-

deren, weist die Antwort f�r das Eigentumsdelikt des § 242. �brigens: § 289 f�llt die Strafbarkeitsl�cke nicht, da

Besonderer Teil, Neunzehnter Abschnitt

Reemers Publis
hing Serv

ices GmbH

O:/DAV/
StGB/3d/

av.1073.B
T.09.3d fr

om 14.09.201
0 13:55:4

0

3B2 9.1.431; P
age size:

240.00mm x 240.00m
m

Neunter A
bschnitt: F

alsche un
eidliche A

ussage un
d Meineid

§ 153
Falsche

uneidlich
e Aussage

Wer vor Gericht ode
r vor eine

r anderen
zur eidlic

hen Vern
ehmung von Z

eugen ode
r Sachver

st�ndigen
zust�n-

digen Ste
lle als Zeu

ge oder Sa
chverst�n

diger une
idlich fals

ch aussag
t, wird mit Freiheit

sstrafe vo
n drei Mona-

ten bis zu f�nf Jahr
en bestraft.

Literatur
: Arzt, Fa

lschaussa
ge mit bedingt

em Vorsatz, F
S f�r Han

s-Heinric
h Jeschec

k zum 70. Gebur
tstag/Hrsg

. von The
o Vogler,

1985, 391
; Bartholm

�, Beihilfe
zur Falsch

aussage d
urch Unte

rlassen, JA
1998, 204

; Beling, D
ie Nichtbe

eidigung
unglaubw

�rdiger

Zeugenau
ssagen un

d die Bes
trafung un

eidlicher
falscher A

ussagen, D
JZ 1901, 326

; Bruns, D
ie Grenze

n der eidl
ichen Wahrheits-

pflicht de
s Zeugen,

GA 1969, 161
; Busch, Z

um Verh�ltni
s von une

idlicher F
alschauss

age und M
eineid, GA

1955, 257
; Dedes, D

ie

Falschhei
t der Auss

age, JR 1977, 441
; Die Gren

zen der W
ahrheitspf

licht des Z
eugen, JR

1883, 99;
Gallas, Z

um Begriff de
r Falsch-

heit der ei
dlichen un

d uneidlic
hen Falsc

haussage,
GA1957, 315

;Geppert
, Grundfra

gen derA
ussagedel

ikte, Jura
2002, 173

;Welche

Bedeutun
g hat die N

ichtbeach
tung strafproze

ssualer V
orschrifte

n f�r die St
rafbarkeit

nach den §§ 153 ff. StGB,
Jura 1988

, 496;

Heinrich,
Die strafb

are Beteil
igung des

Angeklag
ten an fals

chen Zeug
enaussage

n, JuS 199
5, 1115;H

errmann,
Die Refor

m derAus-

sagetatbe
st�nde, 19

73;Kargl
, Wahrheit un

dWirklichkei
t im Begriff de

r „falsche
n Aussage

“ (§§ 153
ff. StGB),

GA 2003, 791
;Krie-

scher, Die
innerproz

essuale T
eilnahme an der u

neidlichen
Falschaus

sage und
am Meineid, 20

00; Meinecke, D
ie Auswir

kung von

Verfahren
sfehlern auf die St

rafbarkeit
nach den Aussaged

elikten, 1
996 (Diss. He

idelberg);
Montenbruc

k, Tatverd
�chtiger Z

euge

und Aussa
genotstan

d, JZ 1985, 976
;Otto, Di

e Aussage
delikte, Ju

S 1984, 161
;Mumm, Zum

Wesen der A
ussagedel

ikte, 1964
; Pau-

lus, Die „
falsche A

ussage“ a
ls Zentral

begriff de
r §§ 153–

163 StGB
, K�chenh

off-GedS
435; Rudo

lphi, Die B
edeutung

von Verfa
h-

rensm�ngeln f�
r die Tatb

estandsm
�ßigkeit e

iner eidlic
hen oder

uneidlich
en Aussag

e und eine
r eidessta

ttlichen V
ersicherun

g, GA

1993, 341
; Scheffle

r, Beihilfe
zur Falsch

aussage d
urch Unterlass

en seitens de
s Angekla

gten, GA
1993, 341

; Schmidh
�user, Au

s-

sagepflich
t und Aussaged

elikt, OL
G Celle-FS

207; Schn
eider, �b

er den Begriff d
er Aussag

e in §§ 153, 154
StGB, GA

1956,

337;Vorm
baum, De

r strafrech
tliche Sch

utz des St
rafurteils,

1987; Fal
scheAuss

age, Eid u
nd eidesg

leicheBet
euerung, J

uS 1991, 1
77

A. Allgem
eines . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . .
1

I. Geschi
chtliches

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . 1

II. Gesch
�tztes Re

chtsgut . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . .
3

III. Delik
tsnatur . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . .
6

IV. Probl
ematik des Z

eugenbew
eises . . . . . . . . . .

. . . . . . .
9

B. Regelu
ngsgehalt

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . 11

I. Tauglic
her T�ter

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . 11

II. Zust�n
dige Stell

e . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . 13

III. Tatha
ndlung . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . .
15

1. Aussage
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . .
15

2. Falschhei
t der Auss

age . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . 16

IV. Volle
ndung . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . .
23

V. Subjek
tiver Tatb

estand . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . .
24

VI. Verfa
hrensfehl

er . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . 28

VII. Rech
tsfolgen

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . .

30

VIII. Bet
eiligung

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . .

32

IX. Konk
urrenzen

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . 38

A. Allgemeines

I. Geschicht
liches

1

Bereits im
Preußisch

en Strafge
setzbuch v

on 1851w
aren die A

ussagedel
ikte zwisc

henM�nzdelinq
uenz und

falscher

Verd�chti
gung vero

rtet. Diese
Anordnun

g der Abs
chnitte wu

rde bis he
ute beibeh

alten. Auc
h die Syst

ematik inner
-

halb des d
amals achten

, heute ne
unten Abs

chnitts ha
t seit 1851

/1870 nur
wenig �n

derung er
fahren; ge

�ndert hat
sich

dagegen d
er Inhalt f

ast aller T
atbest�nd

e.1

2

§ 153 (zuletzt g
e�ndert d

urch Art.
19 Nr. 60

EGStGB)
hat durch

die Einf�
gung der

Nr. 5 in § 61 StPO a.F. (Art.
1

Nr. 14 des
1. StVRG

) bzw. der
Neufassu

ng des § 5
9 StPO an Bedeu

tung gewo
nnen, den

n seitdem
wird in St

rafpro-

zessen im
Regelfall

auf die V
ereidigun

g von Zeu
gen verzic

htet. Sach
verst�ndig

e sind nur
in den Gr

enzen des
§ 79

Abs. 1 StP
O zu vereidi

gen. Im Zivilproz
ess ist die

Zeugenve
reidigung

ohnehin d
ie Ausnah

me (§ 391 Z
PO).

II. Gesch�tzt
es Rechtsgu

t

3

Gesch�tz
tes Rechts

gut, genau
er „Schut

zgut“, ist
die Recht

spflege
2 als staatli

che Aufga
be.

3 Gerichte k
çnnen ihr

er

zugewies
enen Aufg

abe der R
echtsprec

hung und
der damit verbund

enen Wahrheitsfi
ndung nu

r entsprec
hen, sowe

it

sich ihre E
ntscheidu

ngsgrund
lage aus z

utreffende
n Tatsach

en zusam
mensetzt. Im

engeren S
inne soll d

aher die g
e-

richtliche
Wahrheitse

rmittlung gesch�tzt
werden, s

oweit sich
diese dab

ei auf Be
weisperso

nen st�tzt.
4 Strafbe-

wehrt ist e
s daher, w

ennZeuge
n oder Sac

hverst�nd
ige – ausw

elchenMotiven auc
h immer – durch

ihre Beku
ndungen

bzw. Darl
egungen Gerichte

�ber tats�
chliche U

mst�nde be
wusst irre

f�hren oder irrez
uf�hren versuchen

; im Falle

1 N�heres b
ei NK-Vo

rmbaum,
Vor §§ 15

3 ff. Rn 3
0.

2 BGHSt 8,
301, 309;

BGHSt 10
, 142, 143

; BGHSt
45, 16,

24; Fisch
er, Vor §§

153 ff. Rn
2; LK-Ru

ß, § 153 R
n 2 ff.

3 S/S-Lenck
ner, Vor §

§ 153 ff. R
n 2.

4 S/S-Lenck
ner, Vor §

§ 153 ff. R
n 2.
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